
 

 

zu den HZV-Verträgen in  

Nordrhein 

Köln, 31.03.2023 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt und liebes Praxisteam, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Abrechnung der GOP 03008/04008 

(Hausarztvermittlungsfall) bei Ihren HZV-Patientinnen und -Patienten. 

Seit dem 01.01.2023 können Hausärztinnen und Hausärzte, wenn sie für ihre Patientinnen und Patienten 

Termine zur (Weiter-) Behandlung in einer fachärztlichen/psychotherapeutischen Praxis organisieren, die 

Zuschläge (GOP 03008/04008) zur Versichertenpauschale für den Hausarztvermittlungsfall abrechnen. 

Aus Gründen der Honorargerechtigkeit sowie der Vermeidung einer Ungleichbehandlung von HZV-

Ärztinnen und -Ärzten hat der Hausärzteverband Nordrhein e.V. sich bei der KV erfolgreich für die 

Abrechnungsmöglichkeit eingesetzt. 

Da bei HZV-Patientinnen und -Patienten die Grundleistung „Versichertenpauschale“ nicht über die 

Regelversorgung abgerechnet werden darf, muss aus abrechnungstechnischen Gründen die Pseudo-

GOP 88196 zu den GOPs 03008/04008 auf dem KV-Abrechnungsschein hinzugesetzt werden.  

Über diese rückwirkend zum 01.01.2023 geltende Regelung hat die KV leider erst am 22.03.23 

informiert.  

 

 

 

 

 

 

 

         *= + Pseudo-GOP 88196 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kundenservice der HÄVG AG 

HZV-Vertrag GOP 03008 GOP 04008 

AOK Rheinland/Hamburg KV* KV* 

Ersatzkassen KV* KV*  

GWQ Hausarzt+ KV* KV*  

spectrumK KV* KV*  

IKK classic HZV-Pauschale KV* 

Knappschaft KV* KV* 

LKK KV* KV* 

Techniker (HEK, hkk, KKH) HZV-Pauschale HZV-Pauschale 


